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Satzung der Stadt Hennef zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Tagesbetreuung von Kindern vom 26.03.2012 

Verzeichnis der Änderungen 

Änderungssatzung Mitteilungsblatt in Kraft getreten am geänderte Regelungen 

23.03.2015 24.04.2015 01.08.2015 Teil A und Teil B sowie Beitragstabellen 

30.11.2015 18.12.2015 01.08.2015 Beitragstabellen (Anlage 1-4) 

03.07.2017 04.08.2017 01.08.2018 Teil IV, Ziffer 4.3.6 sowie Beitragstabelle 
(Anlage 5) 

25.06.2018  01.08.2018 Teil I, II und IV sowie Beitragstabellen 
(Anlage 1-4) 

08.07.2019 19.07.2019 01.08.2019 Bezeichnung, Teil I, IV, Anlage 6 neu 

  01.08.2020 Teil I bis IV, Anlage 6 

 

 

Bisherige Fassung Fassung ab dem 01.08.2020 Bemerkungen 

Aufgrund der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13.12.2011 (GV. NRW S. 685), 
des § 6 Kommunalabgabengesetz 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV. NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetztes vom 13.12.2011 (GV. 
NRW.S.685), des § 90 Abs. 1 Sozial-
gesetzbuch VIII in der Bekanntma-
chung vom 08.12.1998 (BGBl. I S. 
3546), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBl. 
I S. 2975) sowie § 23 des (Kinderbil-
dungsgesetz - KiBiz -) vom 25.10.2007 
(GV. NRW S.462), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25.07.2011 
(GV.NRW.S.385), sowie des § 9 Abs. 
3 S. 4 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) 
vom 15.02.2005 (GV.NRW.S.102), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setztes vom 25.10.2011 
(GV.NRW.S.540) hat der Rat der Stadt 
Hennef in seiner Sitzung am 
26.03.2012 folgende Satzung be-
schlossen: 

Aufgrund der Feststellung einer 
epidemischen Lage von landesweiter 
Tragweite nach § 11 lfSG-NRW 
wurden die Entscheidungsbefugnisse 
des Rates, mit Beschluss vom 
21.04.2020, auf den Haupt-, Finanz- 
und Beschwerdeausschuss 
übertragen. 
Aufgrund § 7 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
15.04.2020 (GV. NRW. S. 218b), des § 
6 des Kommunalen Abgabengesetzes 
(KAG) vom 21.10.1969 (GV.NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 
1029), des § 90 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch VIII in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 08.12.1998 
(BGBl. I S. 3546), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 30. 
November 2019 (BGBl. I S. 1948), des 
§ 23 des Kinderbildungsgesetzes 
(KiBiz) vom 25.10.2007 (GV.NRW S. 
462) zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 26. Februar 2019 (GV. 
NRW. S. 151), sowie des § 9 Abs. 3 
Satz 4 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) 
vom 15.02.2005 (GV.NRW S. 102), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.04.2020 (GV. NRW. S. 312a)hat 
der Rat der Stadt Hennef in seiner 
Sitzung am 26.03.2012 folgende 
Satzung beschlossen: 

redaktionelle Anpassungen aufgrund 
gesetzlicher Änderungen 
 
 

1.1.4 
Kindertagespflegepersonen müssen 
die in § 23 Absatz 3 SGB VIII in Verbin-
dung mit § 4 KiBiz festgeschriebenen 
Eignungskriterien erfüllen. Sie bedür-
fen der Pflegeerlaubnis, wenn die Kri-
terien nach § 43 SGB VIII vorliegen. 

1.1.4 
Kindertagespflegepersonen müssen 
die in § 23 Absatz 3 SGB VIII in Verbin-
dung mit § 22 KiBiz festgeschriebenen 
Eignungskriterien erfüllen. Sie bedür-
fen der Erlaubnis zur Kindertages-
pflege, wenn die Kriterien nach § 43 

 
 
 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10963&val=10963&seite=151&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10963&val=10963&seite=151&sg=0&menu=1
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SGB VIII vorliegen. Für Kindertages-
pflegepersonen sind die „Qualitätskri-
terien zur Ausübung der Kindertages-
pflege in Hennef“ maßgeblich; sie füh-
ren ihre pädagogische Arbeit danach 
aus. Für Großtagespflegestellen gelten 
die Vorgaben zur Qualifizierung nach 
dem Qualitätshandbuch. 

Verbesserung der Qualitätsbeschrei-
bung 
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1.2.4 
Die finanzielle Förderung wird unter 
der Voraussetzung gewährt, dass die 
Kindertagespflegeperson keine weite-
ren Kostenbeiträge seitens der Eltern 
erhält. Ausgenommen hiervon ist die 
Zahlung eines angemessenen Entgelts 
für Mahlzeiten des Kindes an die Kin-
dertagespflegeperson (§ 23 Absatz 1 
KiBiz). 

1.2.4 
Die finanzielle Förderung wird unter 
der Voraussetzung gewährt, dass die 
Kindertagespflegeperson keine weite-
ren Kostenbeiträge seitens der Eltern 
erhält. Ausgenommen hiervon ist die 
Zahlung eines angemessenen Entgelts 
für Mahlzeiten des Kindes an die Kin-
dertagespflegeperson (§ 51 Absatz 1 
KiBiz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 

1.2.5 
Die finanzielle Förderung wird pau-
schal entsprechend des notwendigen 
Betreuungsaufwandes festgesetzt. 
Darin enthalten sind  
6 betreuungsfreie Wochen (30 Tage 
bei 5 Betreuungstagen/Woche, 24 
Tage bei 4 Betreuungstagen/Woche, 
18 Tage bei 3 Betreuungsta-
gen/Woche, 12 Tage bei 2 Betreu-
ungstagen/Woche, 6 Tage bei einem 
Betreuungstag/Woche) je Kalenderjahr 
je Kindertagespflegestelle (inkl. Urlaub 
und Fort- und Weiterbildung, Heilig-
abend, Silvester und Rosenmontag 
gelten als Arbeitstag).  
 
Darüber hinaus wird bei Abwesenheit 
des Tageskindes durch Krankheit oder 
Urlaub die finanzielle Förderung bis zu 
6 Wochen fortgezahlt, sofern ein El-
ternbeitrag festgesetzt ist.  
 
Bereits geleistete Förderleistungen für 
darüberhinausgehende Schließzeiten 
der Kindertagespflegestelle werden 
von der Kindertagespflegeperson zu-
rückgefordert. 

1.2.5 
Die finanzielle Förderung wird pau-
schal entsprechend des notwendigen 
Betreuungsaufwandes festgesetzt. 
Darin enthalten sind  
6 betreuungsfreie Wochen (30 Tage 
bei 5 Betreuungstagen/Woche, 24 
Tage bei 4 Betreuungstagen/Woche, 
18 Tage bei 3 Betreuungsta-
gen/Woche, 12 Tage bei 2 Betreu-
ungstagen/Woche, 6 Tage bei einem 
Betreuungstag/Woche) je Kalenderjahr 
je Kindertagespflegestelle (inkl. Urlaub 
und Fort- und Weiterbildung, Heilig-
abend, Silvester und Rosenmontag 
gelten als Arbeitstag).  
 
Darüber hinaus wird bei Abwesenheit 
des Tageskindes durch Krankheit oder 
Urlaub die finanzielle Förderung bis zu 
6 Wochen fortgezahlt, sofern ein El-
ternbeitrag festgesetzt ist.  
 
Bereits geleistete Förderleistungen für 
darüberhinausgehende Schließzeiten 
der Kindertagespflegestelle werden 
von der Kindertagespflegeperson zu-
rückgefordert.  
 
Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der pädagogischen Qualität erfolgt 
eine finanzielle Förderung an die Ta-
gespflegepersonen zur Teilnahme an 
Fortbildungen an bis zu zwei Tagen im 
Kalenderjahr gegen Vorlage eines ent-
sprechenden Nachweises. Fortbildun-
gen sind Präsenzveranstaltungen, die 
mindestens 6 Unterrichtsstunden bzw. 
4,5 Zeitstunden umfassen. Fortbil-
dungskosten werden nicht übernom-
men. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbesserung der Qualität: Die Kinder-
tagespflegepersonen sind nach KiBiz 
n. F. gehalten, mindestens fünf Fortbil-
dungsstunden im Jahr wahrzunehmen. 
Durch dies Regelung wird ein höherer 
Fortbildungsumfang ermöglicht. 
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1.2.6 
Wird in krankheitsbedingten Ausfallzei-
ten der Kindertagespflegeperson eine 
Vertretung durch eine andere Kinderta-
gespflegeperson mit gültiger Pflegeer-
laubnis geleistet, erhalten beide Kin-
dertagespflegepersonen für bis zu fünf 
Arbeitstage in Folge die entspre-
chende finanzielle Förderung. Fällt die 
Kindertagespflegeperson länger aus, 
erhält nur die vertretende Kindertages-
pflegeperson eine Förderleistung. Der 
krankheitsbedingte Ausfall der Kinder-
tagespflegeperson ist durch eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung ab 
dem 1.Tag nachzuweisen. 

1.2.6 
Wird in krankheitsbedingten Ausfallzei-
ten der Kindertagespflegeperson eine 
Vertretung durch eine andere Kinderta-
gespflegeperson mit gültiger Pflegeer-
laubnis geleistet, erhalten beide Kin-
dertagespflegepersonen für bis zu fünf 
Arbeitstage in Folge die entspre-
chende finanzielle Förderung. Fällt die 
Kindertagespflegeperson länger aus, 
erhält nur die vertretende Kindertages-
pflegeperson eine Förderleistung. Der 
krankheitsbedingte Ausfall der Kinder-
tagespflegeperson ist am 1. Tag der 
Erkrankung dem Amt für Kinder, Ju-
gend und Familie mitzuteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Datenschutzgründen wird auf die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des 
Arztes verzichtet. Jedoch wird gere-
gelt, dass eine Krankmeldung unver-
züglich am 1. Tag zu erfolgen hat. 

1.2.7 
Im Rahmen der Betreuung von Kindern 
mit Behinderung in einer Kindertages-
pflegestelle erhält die Kindertagespfle-
geperson den 2,5-fachen Fördersatz 
bei Reduzierung der Kindertagespfle-
geplätze um einen Platz. Die Gewäh-
rung der Förderung setzt neben der 
Eignung der Kindertagespflegeperson 
deren Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit Sozialhilfe- anderen Rehabili-
tationsträgern und Leistungserbringern 
und die regelmäßige Einbeziehung der 
Erziehungsberechtigten des Kindes 
voraus (§ 14 KiBiz). Ohne Platzredu-
zierung erhält die Kindertagespflege-
person den 1,5-fachen Satz. 

1.2.7 
Im Rahmen der Betreuung von Kindern 
mit Behinderung in einer Kindertages-
pflegestelle erhält die Kindertagespfle-
geperson den 2,5-fachen Fördersatz 
bei Reduzierung der Kindertagespfle-
geplätze um einen Platz. Die Gewäh-
rung der Förderung setzt neben der 
Eignung der Kindertagespflegeperson 
deren Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit Sozialhilfe- anderen Rehabili-
tationsträgern und Leistungserbringern 
und die regelmäßige Einbeziehung der 
Erziehungsberechtigten des Kindes 
voraus (§ 13 KiBiz). Ohne Platzredu-
zierung erhält die Kindertagespflege-
person den 1,5-fachen Satz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 

1.2.13 
Die Stadt Hennef erstattet der Kinder-
tagespflegeperson auf Antrag die Teil-
nahmegebühr nach Abschluss eines 
von einem Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe anerkannten Qualifizierungs-
kurses nach Vorlage der Teilnahmebe-
scheinigung, wenn sie und die von ihr 
betreuten Kinder ihren Hauptwohnsitz 
innerhalb des Stadtgebietes Hennef 
haben. Die Erstattung kann nur inner-
halb von 12 Monaten nach Abschluss 
der Qualifizierung erfolgen. 

1.2.13 
Die Stadt Hennef erstattet der Kinder-
tagespflegeperson auf Antrag die Teil-
nahmegebühr nach erfolgreichem Ab-
schluss eines von einem Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe anerkannten 
Qualifizierungskurses nach Vorlage 
des Bundeszertifikats „Qualifizierte 
Kindertagespflegeperson“, wenn sie 
und die von ihr betreuten Kinder ihren 
Hauptwohnsitz innerhalb des Stadtge-
bietes Hennef haben und sich die Kin-
dertagespflegestelle im Stadtgebiet 
Hennef befindet. Die Erstattung kann 
nur innerhalb von 12 Monaten nach 
Abschluss der Qualifizierung erfolgen. 

 
 
 
Verbesserung der Qualitätsanforde-
rungen 
 
 
Verbesserung der Qualitätsanforde-
rungen 
 
 
Klarstellung betreffend die Zuständig-
keit 
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4.1 Art der Beiträge  
Für den Besuch einer Kindertagesein-
richtung und einer städtischen Großta-
gespflege sowie für die Teilnahme an 
den Angeboten der Offenen Ganztag-
schule im Primarbereich (OGS) wer-
den durch die Stadt Hennef öffentlich-
rechtliche Beiträge zum öffentlichen Fi-
nanzierungsanteil an den Jahresbe-
triebskosten erhoben. 
 
Für die Inanspruchnahme von Kinder-
tagespflege werden öffentlich-rechtli-
che Beiträge zum öffentlichen Anteil an 
den Kosten der Kindertagespflegeper-
sonen gemäß § 23 des Kinderbil-
dungsgesetztes (KiBiz) erhoben. 

4.1 Art der Beiträge 
Für den Besuch einer Kindertagesein-
richtung und einer städtischen Großta-
gespflege sowie für die Teilnahme an 
den Angeboten der Offenen Ganztag-
schule im Primarbereich (OGS) wer-
den durch die Stadt Hennef öffentlich-
rechtliche Beiträge zum öffentlichen Fi-
nanzierungsanteil an den Jahresbe-
triebskosten erhoben. 
 
Für die Inanspruchnahme von Kinder-
tagespflege werden öffentlich-rechtli-
che Beiträge zum öffentlichen Anteil an 
den Kosten der Kindertagespflegeper-
sonen gemäß § 51 KiBiz erhoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 

4.3.1 
Die Beitragspflichtigen werden ent-
sprechend der regelmäßigen wöchent-
lichen Betreuungszeit bzw. vertragli-
chen Vereinbarung des Kindes und ih-
rer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
zu monatlichen öffentlich-rechtlichen 
Beiträgen herangezogen. Der für die 
Festsetzung der Höhe des Elternbei-
trages maßgebliche Betreuungsum-
fang wird bestimmt durch die von den 
Beitragspflichtigen mit der Kinderta-
geseinrichtung für das Kindergarten-
jahr vereinbarten Buchungszeiten i. H. 
v. 25/35/45 Wochenstunden sowie 
dem Alter des Kindes. Die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit bemisst sich 
nach dem Jahresbruttoeinkommen der 
Beitragspflichtigen.  
 
Die durch die Beitragspflichtigen ge-
buchte Betreuungszeit berechtigt zur 
Inanspruchnahme der Kindertagesein-
richtung im entsprechenden Umfang.  
 
Die Inanspruchnahme von Angeboten 
in Kindertageseinrichtungen oder Kin-
dertagespflege durch Kinder, die am 1. 
August des Folgejahres schulpflichtig 
werden, ist gemäß § 23 Absatz 3 KiBiz 
in dem Kindergartenjahr, das der Ein-
schulung vorausgeht, beitragsfrei.  
 
Abweichend hiervon ist für Kinder, die 
vorzeitig in die Schule aufgenommen 
werden, die Inanspruchnahme von An-
geboten in Kindertageseinrichtungen 
oder Kindertagespflege ab dem 1. De-
zember für maximal acht Monate bei-
tragsfrei. Werden Kinder aus erhebli-
chen gesundheitlichen Gründen nach 
§ 35 Absatz 3 Schulgesetz NRW für ein 
Jahr zurückgestellt, so beträgt die El-
ternbeitragsfreiheit ausnahmsweise 
zwei Jahre. 

4.3.1 
Die Beitragspflichtigen werden ent-
sprechend der regelmäßigen wöchent-
lichen Betreuungszeit bzw. vertragli-
chen Vereinbarung des Kindes und ih-
rer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
zu monatlichen öffentlich-rechtlichen 
Beiträgen herangezogen. Der für die 
Festsetzung der Höhe des Elternbei-
trages maßgebliche Betreuungsum-
fang wird bestimmt durch die von den 
Beitragspflichtigen mit der Kinderta-
geseinrichtung für das Kindergarten-
jahr vereinbarten Buchungszeiten i. H. 
v. 25/35/45 Wochenstunden sowie 
dem Alter des Kindes. Die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit bemisst sich 
nach dem Jahresbruttoeinkommen der 
Beitragspflichtigen.  
 
Die durch die Beitragspflichtigen ge-
buchte Betreuungszeit berechtigt zur 
Inanspruchnahme der Kindertagesein-
richtung im entsprechenden Umfang.  
 
Die Inanspruchnahme von Angeboten 
in Kindertageseinrichtungen oder Kin-
dertagespflege durch Kinder, die bis 
zum 30. September das vierte Lebens-
jahr vollendet haben werden, ist ge-
mäß § 50 Absatz 1 KiBiz ab Beginn des 
im selben Kalenderjahres beginnen-
den Kindergartenjahres bis zu Ein-
schulung beitragsfrei.  
 
 
 
 
 
Werden Kinder aus erheblichen ge-
sundheitlichen Gründen nach § 35 Ab-
satz 3 Schulgesetz NRW für ein Jahr 
zurückgestellt, so beträgt die Elternbei-
tragsfreiheit ausnahmsweise drei 
Jahre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassung aufgrund des zweiten bei-
tragsfreien Jahres. Die Formulierung 
entspricht § 50 KiBiz neue Fassung. 
 
 
 
 
 
Aufgrund der nun bestehenden zwei-
jährigen Beitragsfreiheit ist diese Re-
gelung entbehrlich. 
 
 
 
 
 
 
Vormals zwei Jahre. Anpassung auf-
grund des zweiten beitragsfreien Jah-
res. 
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4.3.3 
Gemäß § 90 Absatz 4 Satz 1 und 2 
SGB VIII sind Beitragspflichtige für die 
Dauer des Leistungsbezugs vom El-
ternbeitrag befreit. Ein Antrag ist nicht 
erforderlich. Der jeweilige Leistungsbe-
zug ist durch entsprechende Unterla-
gen nachzuweisen.  
 
 
§ 90 Absatz 2 und 3 SGB VIII gilt ent-
sprechend. 

4.3.3 
Gemäß § 90 Absatz 4 Satz 1 und 2 
SGB VIII sind Beitragspflichtige für die 
Dauer des Leistungsbezugs vom El-
ternbeitrag für die Betreuung in einer 
Kindertageseinrichtung sowie der Kin-
dertagespflege befreit. Ein Antrag ist 
nicht erforderlich. Der jeweilige Leis-
tungsbezug ist durch entsprechende 
Unterlagen nachzuweisen.  
 
§ 90 Absatz 2 und 3 SGB VIII gilt ent-
sprechend. 

 
 
 
 
Die Formulierung dient der Klarstel-
lung, dass OGS-Fälle hiervon nicht 
betroffen sind. 

4.4.6 
Entscheidend für die Beitragsberech-
nung ist das tatsächliche Jahresbrutto-
einkommen der Beitragspflichtigen in 
dem Kalenderjahr, für das die Beiträge 
festgesetzt werden. Für die Erstbe-
rechnung ist das Einkommen des vo-
rangegangenen Kalenderjahres zu-
grunde zu legen, welches durch Vor-
lage des entsprechenden Einkom-
menssteuerbescheides nachzuweisen 
ist. 

4.4.6 
Entscheidend für die Beitragsberech-
nung ist das tatsächliche Jahresbrutto-
einkommen der Beitragspflichtigen in 
dem Kalenderjahr, für das die Beiträge 
festgesetzt werden. Für die Erstbe-
rechnung ist ein aktueller Gehaltsnach-
weis oder alternativ der aktuellste 
Lohn- bzw. Einkommenssteuerbe-
scheid vorzulegen. 

 
 
 
 
 
 
Diese Formulierung eröffnet die Mög-
lichkeit, dass der Unterschied zwi-
schen erstmaliger und nachprüfender 
Berechnung geringer ausfällt. 

4.7.3 
Unabhängig von der tatsächlichen In-
anspruchnahme wird der maßgebliche 
Beitrag für die Betreuungsform erho-
ben, für die das Kind angemeldet ist. 
Die Beitragspflicht wird durch Schließ-
zeiten der Einrichtung nicht berührt.  
 
Bei vorübergehenden Unterbrechun-
gen oder Einschränkung der Betreu-
ung, die vom Träger der Kindertages-
einrichtung nicht zu vertreten sind, ins-
besondere durch Betriebsstörungen, 
Naturereignisse und ähnliche Ereig-
nisse haben die Beitragspflichtigen kei-
nen Anspruch auf eine Beitragsminde-
rung oder – erstattung. Ausgenommen 
sind Arbeitskampfmaßnahmen, die 
über den 10.Steiktag hinaus andauern, 
soweit städtische Einrichtungen betrof-
fen sind. 

4.7.3 
Unabhängig von der tatsächlichen In-
anspruchnahme wird der maßgebliche 
Beitrag für die Betreuungsform erho-
ben, für die das Kind angemeldet ist. 
Die Beitragspflicht wird durch Schließ-
zeiten der Einrichtung nicht berührt.  
 
Bei vorübergehenden Unterbrechun-
gen oder Einschränkung der Betreu-
ung, die vom Träger einer Kindertages-
einrichtung bzw. der Offenen 
Ganztagsschule nicht zu vertreten 
sind, insbesondere durch 
Betriebsstörungen, Naturereignisse 
und ähnliche Ereignisse haben die 
Beitragspflichtigen keinen Anspruch 
auf eine Beitragsminderung oder – 
erstattung. Ausgenommen sind 
Arbeitskampfmaßnahmen, die über 
den 10. Streiktag hinaus andauern, so-
weit städtische Einrichtungen betroffen 
sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klarstellende Ergänzungen 
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Anlage 6  
Aufnahmeordnung 
 
1. Anmeldung  
 
Die Anmeldung für eine städtische Kin-
dertageseinrichtung oder Großtages-
pflege kann 
 
- über das Onlineportal „Little 
Bird“ (www.portal.little-bird.de)  
- in der jeweiligen Einrichtung  
- beim Amt für Kinder, Jugend 
und Familie erfolgen.  
 
Anmeldungen werden über das ganze 
Jahr entgegengenommen. 
 
Kinder können bereits vor Geburt an-
gemeldet werden. 
 
Die Anmeldung kann max. 3 Jahre vor 
dem gewünschten Betreuungsbeginn 
erfolgen. Sie hat gemäß § 3b Kinderbil-
dungsgesetz NRW (KiBiz) mind. 6 Mo-
nate vor dem gewünschten Betreu-
ungsbeginn schriftlich zu erfolgen. In 
Ausnahmefällen ist eine kürzere An-
meldefrist möglich. 
 
Das Amt für Kinder, Jugend und Fami-
lie versendet innerhalb von 4 Wochen 
nach Eingang der Anmeldung eine 
schriftliche Eingangsbestätigung. 
Diese beinhaltet auch eine Information 
über die Elternbeiträge. 

Anlage 6  
Aufnahmeordnung 
 
1. Anmeldung  
 
Die Anmeldung für eine städtische Kin-
dertageseinrichtung oder Großtages-
pflege kann 
 
- über das Onlineportal „Little 
Bird“ (www.portal.little-bird.de)  
- in der jeweiligen Einrichtung  
- beim Amt für Kinder, Jugend 
und Familie erfolgen.  
 
Anmeldungen werden über das ganze 
Jahr entgegengenommen. 
 
Kinder können bereits vor Geburt an-
gemeldet werden. 
 
Die Anmeldung kann max. 3 Jahre vor 
dem gewünschten Betreuungsbeginn 
erfolgen. Sie hat gemäß § 5 Kinderbil-
dungsgesetz NRW (KiBiz) mind. 6 Mo-
nate vor dem gewünschten Betreu-
ungsbeginn schriftlich zu erfolgen. In 
Ausnahmefällen ist eine kürzere An-
meldefrist möglich. 
 
Das Amt für Kinder, Jugend und Fami-
lie versendet innerhalb von 4 Wochen 
nach Eingang der Anmeldung eine 
schriftliche Eingangsbestätigung. 
Diese beinhaltet auch eine Information 
über die Elternbeiträge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 

3. Aufgaben und Ziele  
 
Gemäß § 3 KiBiz haben Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflege 
einen eigenständigen Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsauftrag. 
 
 
Die Förderung des Kindes in der Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit sowie 
die Beratung und Information der Er-
ziehungsberechtigten, insbesondere in 
Fragen der Bildung und Erziehung, 
sind Kernaufgaben der Kindertages-
einrichtungen. 
 
Das pädagogische Personal in den 
Kindertageseinrichtungen hat den Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag im re-
gelmäßigen Dialog mit den Eltern 
durchzuführen und deren erzieheri-
sche Entscheidungen zu achten. 
 
Nach § 7 KiBiz ist das Diskriminie-
rungsverbot zu beachten. 
 

3. Aufgaben und Ziele  
 
Gemäß § 2 Absatz 2 KiBiz haben Kin-
dertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege einen eigenständigen Bil-
dungs-, Erziehungs- und Betreuungs-
auftrag. 
 
Die Förderung des Kindes in der Ent-
wicklung seiner Persönlichkeit sowie 
die Beratung und Information der Er-
ziehungsberechtigten, insbesondere in 
Fragen der Bildung und Erziehung, 
sind Kernaufgaben der Kindertages-
einrichtungen. 
 
Das pädagogische Personal in den 
Kindertageseinrichtungen hat den Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag im re-
gelmäßigen Dialog mit den Eltern 
durchzuführen und deren erzieheri-
sche Entscheidungen zu achten. 
 
Nach § 7 KiBiz ist das Diskriminie-
rungsverbot zu beachten. 
 

 
 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 
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Gemäß § 8 KiBiz sollen Kinder mit Be-
hinderung, Kinder, die von einer Behin-
derung bedroht sind, und Kinder ohne 
Behinderung im Rahmen der inklusi-
ven Bildungs- und Erziehungsarbeit 
gemeinsam gefördert werden. 

Gemäß § 8 KiBiz sollen Kinder mit Be-
hinderung, Kinder, die von einer Behin-
derung bedroht sind, und Kinder ohne 
Behinderung im Rahmen der inklusi-
ven Bildungs- und Erziehungsarbeit 
gemeinsam gefördert werden. 

4. Gruppenformen  
 
Gemäß der Anlage zu § 19 KiBiz wer-
den 3 Gruppenformen unterschieden. 
 
• In der Gruppenform I werden 
Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur 
Einschulung betreut.  
• In der Gruppenform II wer-
den Kinder im Alter unter drei Jahren 
betreut.  
• In der Gruppenform III wer-
den Kinder im Alter von drei Jahren 
und älter betreut.  
 
Grundsätzlich werden alle diese Grup-
penformen in Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Hennef angeboten. 
 
Die einzelnen Gruppenformen variie-
ren jedoch pro Einrichtung. Es werden 
nicht in jeder Einrichtung alle 3 Grup-
penformen angeboten. 
 
In einer städtischen Großtagespflege 
werden 9 Kinder bis zur Vollendung 
des 3. Lebensjahres betreut. Vollendet 
ein Kind während der Betreuung in der 
Großtagespflege das 3. Lebensjahr, 
soll das Kind zum nächsten Kindergar-
tenjahr in eine Kindertageseinrichtung 
wechseln. 

4. Gruppenformen  
 
Gemäß der Anlage zu § 33 KiBiz wer-
den 3 Gruppenformen unterschieden. 
 
• In der Gruppenform I werden 
Kinder im Alter von zwei Jahren bis zur 
Einschulung betreut.  
• In der Gruppenform II wer-
den Kinder im Alter unter drei Jahren 
betreut.  
• In der Gruppenform III wer-
den Kinder im Alter von drei Jahren 
und älter betreut.  
 
Grundsätzlich werden alle diese Grup-
penformen in Kindertageseinrichtun-
gen der Stadt Hennef angeboten. 
 
Die einzelnen Gruppenformen variie-
ren jedoch pro Einrichtung. Es werden 
nicht in jeder Einrichtung alle 3 Grup-
penformen angeboten. 
 
In einer städtischen Großtagespflege 
werden 9 Kinder bis zur Vollendung 
des 3. Lebensjahres betreut. Vollendet 
ein Kind während der Betreuung in der 
Großtagespflege das 3. Lebensjahr, 
soll das Kind zum nächsten Kindergar-
tenjahr in eine Kindertageseinrichtung 
wechseln. 

 
 
redaktionelle Anpassung aufgrund des 
KiBiz n. F. 

5. Betreuungszeiten  
 
In allen drei Gruppenformen können 
die Erziehungsberechtigten nach An-
gebot der jeweiligen Einrichtung zwi-
schen 25, 35 und 45 Wochenstunden 
Betreuungszeit wählen. Gleiches gilt 
für die Großtagespflege. 
 
Die Betreuungszeit von 25 Wochen-
stunden stellt eine reine Vormittagsbe-
treuung dar: 
 
Die Betreuungszeit von 35 Wochen-
stunden kann 
 
a. als geteilte Betreuungszeit 
gebucht werden (insgesamt 7 Stunden 
am Tag):  
5 oder 4 Stunden am Vormittag, 2 oder 
3 Stunden am Nachmittag, je nach Öff-
nungszeiten der Kindertageseinrich-
tung. In diesem Fall erfolgt über Mittag 

5. Betreuungszeiten  
 
In allen drei Gruppenformen können 
die Erziehungsberechtigten nach An-
gebot der jeweiligen Einrichtung zwi-
schen 25, 35 und 45 Wochenstunden 
Betreuungszeit wählen. Gleiches gilt 
für die Großtagespflege. 
 
Die Betreuungszeit von 25 Wochen-
stunden stellt eine reine Vormittagsbe-
treuung dar: 
 
Die Betreuungszeit von 35 Wochen-
stunden kann 
 
a. als geteilte Betreuungszeit 
gebucht werden (insgesamt 7 Stunden 
am Tag):  
5 oder 4 Stunden am Vormittag, 2 oder 
3 Stunden am Nachmittag, je nach Öff-
nungszeiten der Kindertageseinrich-
tung. In diesem Fall erfolgt über Mittag 
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keine Betreuung in der Kindertagesein-
richtung. Eine Teilnahme am Mittages-
sen in der Kindertageseinrichtung ist 
somit nicht möglich. 
 
b. als Blockbetreuung gebucht 
werden: 
7 Stunden am Stück, das Kind erhält in 
der Einrichtung ein warmes Mittages-
sen gegen zusätzliches Entgelt, 
 
c. c. flexibel (Flexplatz) gebucht 
werden: 
Die Betreuung erfolgt an 5 Tagen in der 
Woche mit 5 bis maximal 9 Stunden 
am Tag. Die Betreuung endet an kur-
zen Tagen vor dem Mittagessen. 
 
Die Betreuungszeit von 45 Wochen-
stunden stellt eine Ganztagsbetreuung 
dar. Das Kind erhält in der Einrichtung 
ein warmes Mittagessen gegen zusätz-
liches Entgelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich der flexiblen Betreuungs-
plätze (35 Wochenstunden) und im Be-
reich der Ganztagesplätze (45 Wo-
chenstunden) steht nur ein begrenztes 
Platzangebot zur Verfügung. Bei der 
Vergabe der Plätze werden die Bedürf-
nisse des Familiensystems berück-
sichtigt. Die Voraussetzungen für die 
Platzvergabe (s Ziff. 6a) müssen ge-
genüber dem Amt für Kinder, Jugend 
und Familie jährlich bis zum 30.11. ei-
nes Jahres neu nachgewiesen werden. 
 
Ist ein Wechsel der Betreuungszeit ge-
wünscht, so muss dieser bis zum 
30.11. eines Jahres für das folgende 
Kindergartenjahr (ab 01.08.) schriftlich 
bei der Einrichtungsleitung beantragt 
werden. 

keine Betreuung in der Kindertagesein-
richtung. Eine Teilnahme am Mittages-
sen in der Kindertageseinrichtung ist 
somit nicht möglich. 
 
b. als Blockbetreuung gebucht 
werden: 
7 Stunden am Stück, das Kind erhält in 
der Einrichtung ein warmes Mittages-
sen gegen zusätzliches Entgelt, 
 
c. flexibel (Flexplatz) gebucht 
werden: 
Die Betreuung erfolgt an 5 Tagen in der 
Woche mit 5 bis maximal 9 Stunden 
am Tag. Die Betreuung endet an kur-
zen Tagen vor dem Mittagessen. 
 
Die Betreuungszeit von 45 Wochen-
stunden stellt eine Ganztagsbetreuung 
dar. Das Kind erhält in der Einrichtung 
ein warmes Mittagessen gegen zusätz-
liches Entgelt. 
 
Sofern unabhängig von der Betreu-
ungszeit in Kindertageseinrichtungen 
oder der städtischen Großtagespflege 
ein Frühstück angeboten wird, erhält 
das Kind ein solches gegen zusätzli-
ches Entgelt. 
 
Im Bereich der flexiblen Betreuungs-
plätze (35 Wochenstunden) und im Be-
reich der Ganztagesplätze (45 Wo-
chenstunden) steht nur ein begrenztes 
Platzangebot zur Verfügung. Bei der 
Vergabe der Plätze werden die Bedürf-
nisse des Familiensystems berück-
sichtigt. Die Voraussetzungen für die 
Platzvergabe (s Ziff. 6a) müssen ge-
genüber dem Amt für Kinder, Jugend 
und Familie jährlich bis zum 30.11. ei-
nes Jahres neu nachgewiesen werden. 
 
Ist ein Wechsel der Betreuungszeit ge-
wünscht, so muss dieser bis zum 
30.11. eines Jahres für das folgende 
Kindergartenjahr (ab 01.08.) schriftlich 
bei der Einrichtungsleitung beantragt 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notwendige Ergänzung, da in einigen 
Kindertageinrichtungen inzwischen ein 
Frühstück angeboten wird und es 
dementsprechend einer Ermächti-
gungsgrundlage für die Erhebung von 
Entgelten bedarf. 

 


